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Vorwort 

Die Diskussion des Arbeitskampfrechts, deren Ende auch mit den 
Urteilen des Bundesarbeitsgerichts vom 10. 6. 1980 kaum prognostiziert 
werden kann, ist nahezu ausschließlich auf die Kampfmittel Streik und 
Aussperrung konzentriert. Mag dieser Primat angesichts der sozialen 
Faktizität zwar durchaus begründet sein, so ist doch nicht zu legiti-
mieren, andere Arbeitskampfmittel, wie beispielsweise Boykott, weit-
gehend in einen wissenschaftlichen Randbereich abzudrängen, mit dem 
inhaltlich häufig eine restriktive Beurteilungstendenz einhergeht. Hier-
mit würde nicht nur der prinzipielle Freiheitsrechtscharakter des Art. 9 
Abs. 3 GG zugunsten institutioneller Sichtweisen eingeengt. Materiell 
verknüpft wäre zugleich eine Reduzierung des arbeitskampfrechtlichen 
Handlungsspielraums, da insbesondere die Gewerkschaften - deren 
Verwiesensein auf die "Angreiferrolle" jüngst auch vom Bundesarbeits-
gericht attestiert wurde - das Risiko von Arbeitskämpfen in juristisch 
ungesichertem Terrain scheuen (müssen). 

Für die Praxis stellen sich Konsequenzen einer ungenügenden wis-
senschaftlichen Aufbereitung bestimmter Formen des Arbeitskampfes 
vor allem dann ein, wenn judikativ über sie zu befinden ist. Anhand 
der Boykottgeschehen in der Seeschiffahrt im Jahre 1973 werden diese 
Folgen deutlich. Die hierzu ergangene Judikatur ist vom Ansatz her 
uneinheitlich und im Ergebnis widersprüchlich; ein Resultat, das die 
wissenschaftlichen Defizite deutlich widerspiegelt. 

Eine Einordnung des Arbeitskampfmittels Boykott in das System 
des Arbeitskampfrechts ist Aufgabe und Ziel der vorliegenden Unter-
suchung. Im Ansatz war hierzu eine Loslösung sowohl von den zivil-
rechtlichen Implikationen des auch dort bekannten Kampfmittels Boy-
kott als auch von den speziell für Streik und Aussperrung geltenden 
arbeitskampfrechtlichen Kriterien geboten. Ausgangspunkt der Über-
legungen mußte vordringlich Art. 9 Abs. 3 GG sein, dessen - um-
strittener - Norminhalt zu bestimmen war. Insofern stellt die Arbeit 
auch einen Beitrag zum Umfang der Koalitionsfreiheit des Art. 9 
Abs. 3 GG dar. 

Die thematische Anregung zu der Arbeit, die dem Fachbereich 
Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin im Sommersemester 
1980 als Dissertation vorgelegen hat, ging von Prof. Dr. Horst Konzen 
aus, dem ich hierfür sowie für die zahlreichen Gespräche über den 
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Gegenstand der Untersuchung danke. Gerade die nicht selten kontro-
versen Standpunkte haben mich in einer Reihe von Punkten zum 
Überdenken eigener Positionen veranlaßt; dies hat meine Problem-
sicht sicher geschärft. 

Mein Dank gilt weiterhin Herrn Ministerialrat a. D. Prof. Dr. J. 
Broermann für die Aufnahme der Arbeit in die Schriftenreihe zum 
Sozial- und Arbeitsrecht. 

Berlin, im Februar 1981 
Gerhard Binkert 
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Erster Teil 

Sozialgeschehen des Boykotts und prinzipielle Wertungs· 
ma.&stäbe innerhalb der Rechtsordnung 

§ 1 Einführung in die Problematik 

I. Die Boykottgeschehen in der Seeschiffahrt 
als aktualtypische Realform 

Die rechtswissenschaftliche Diskussion des fast "vergessenen" Ar-
beitskampfmittels "Boykott" ist aktualisiert durch Kampfmaßnahmen 
der Gewerkschaft ÖTV, die diese im Jahre 1973 gegen eine Reihe 
von sogenannten Außenseiter-Reedereien - mit Erfolg - durch-
führte1. 

Ausgangspunkt dieser Kampfmaßnahmen war eine tarifpolitische 
Umstrukturierung des Verbands Deutscher Reeder, des tariflichen 
Gegenspielers der ÖTV im Bereich der Seeschiffahrt. Dieser hatte 
im Jahre 1972 seine Arbeitgeberverbandseigenschaft abgelegt und 
innerhalb seiner Organisation eine Tarifgemeinschaft gebildet, der die 
Mitgliedsreeder nicht notwendig angehören mußten und der infolge-
dessen nicht mehr sämtliche Reeder beitraten. Zur Erreichung eines 
tariflichen Gesamtgefüges in der Seeschiffahrt versuchte die ÖTV 
daraufhin, für diese (Außenseiter-)Reedereien ihrerseits eine Tarif-
bindung, meist durch Anschlußtarifverträge, zu bewirken. 

Sie verlangte daher im Jahre 1973 von den betreffenden Reedern 
ultimativ den Abschluß von eigenen oder Anschlußtarifverträgen, zu-
mindest aber durch Beitritt zur Tarifgemeinschaft eine Tarifbindung 
zu bewirken. Gegenüber Reedern, die tarifunwillig blieben, führte 
die ÖTV daraufhin Kampfmaßnahmen mit Unterstützung ihrer in-
ternationalen Dachorganisation ITF (Internationale Transportarbeiter-
Förderation) durch. Diese bestanden neben einem Streikaufruf an die 
Schiffsbesatzungen darin, daß die Abfertigung der Schiffe der auf 
eine "schwarze Liste" gesetzten, nicht tarifwilligen Reeder in den 

1 Eingehende Darstellung des Sachverhalts bei Gröbing, in: Kittner (Hrsg.), 
Streik und Aussperrung, S. 107 ff.; Säcker, Boykott, S. 5 ff.; Seiter, Arbeits-
kampfparität, S. 15 ff.; jeweils mit Zahlenbelegen. 
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angelaufenen Häfen dadurch verhindert wurde, daß die entsprechen-
den Hafenarbeiter die Schiffsentladung verweigerten. Über die ITF 
konnten diese Maßnahmen intemationaP durchgeführt und so ein 
Ausweichen der Reeder auf ausländische Häfen verhindert werden. 

II. Meinungsstand zu den Boykottfällen in der Seeschiffahrt 

Die bezeichneten Aktionen der ÖTV wurden Gegenstand zweier 
Rechtsstreite3 sowie einer Reihe von wissenschaftlichen Abhandlun-
gen4. Als deren Fazit ergeben sich eine uneinheitliche systematische 
Einordnung sowie beträchtlich divergierende Bewertungen der recht-
lichen Zulässigkeit der Maßnahmen. 

1. Begriffliche Einordnung 

Seiter5 rückt bei seiner Einordnung der Geschehen die Arbeits-
niederlegung der Hafenarbeitnehmer gegenüber dem Hafenarbeit-
geber, mit der die Sperre der Reeder faktisch bewirkt wurde, in den 
Vordergrund. In diesen sieht er das unmittelbare Kampfmittel gegen 
den Reeder selbst, nicht aber ein Druckmittel gegenüber dem eigenen 
Hafenarbeitgeber, um ihn zur (freiwilligen) Blockierung der inkriminier-
ten Schiffe zu bewegen. Auf der Basis dieser Akzentuierung gelangt 
er zu einer Qualüizierung der Maßnahmen als bestimmte (Sonder-) 
Form des Sympathiestreiks, dessen Eigenart darin bestehe, daß zu-
sammen mit dem (sympathie-)bestreikten Hafenarbeitgeber zugleich 
und unmittelbar der im Hauptkampf stehende Arbeitgeber (Reeder) von 
den Folgen der Arbeitseinstellung betroffen werde. 

Demgegenüber verklammern die Judikatur' und das übrige Schrift-
tum7 das Geschehen mit dem finalen Bezug zum Hauptkampf zwi-

2 z. B. in Dänemark, vgl. BAG AP Nr. 6 zu Art. 1 TVG Form. 
3 ArbG Stuttgart, SeeAE Nr. 1 (I) zu Art. 9 GG; LAG Baden-Württem-

berg, AR-Blattei, Arbeitskampf IV, Entsch. 1 = SeeAE Nr. 1 (II) zu Art. 9 
GG = AuR 1974, 316 ff. - ArbG Lübeck, SeeAE Nr. 2 (I) zu Art. 9 GG; LAG 
Schleswig-Holstein, SeeAE Nr. 2 (II) zu Art. 9 GG; BAG AP Nr. 6 zu § 1 
TVG Form. - Vgl. weiter: LAG Schleswig-Holstein, SeeAE Nr. 2 (IV) zu 
Art. 9 GG; ArbG Hamburg, SeeAE Nr. 3 zu Art. 9 GG; ArbG Lingen, SeeAE 
Nr. 4 zu Art. 9 GG. 

4 Birk, Rechtmäßigkeit, S. 93 ff.; ders., AuR 1974, 289 ff.; ders., AuR 1977, 
235 ff.; Coester, RdA 1976, 282 ff.; Geffken, Seeleutestreik, S. 375 ff.; ders., 
DuR 1974, 329 ff.; Löwisch, Anm. AR-Blattei, Arbeitskampf IV, Entsch.1; 
ders., RdA 1977, 356 ff.; Säcker, Boykott, S. 10 ff.; Säcker I Strecket, Anm. 
AR-Blattei, Arbeitskampf IV, Entsch. 2; Seiter, Arbeitskampfparität, S. 27 ff.; 
Wiedemann, Anm. AP Nr. 6 zu § 1 TVG Form. Vgl. weiter: Binkert, AuR 
1979, 234 ff. (Rezensionsaufsatz zu Birk, Rechtmäßigkeit und Seiter, Ar-
beitskampfparität); Keßler, KJ 1977, 328 ff. (Rezension von Säcker, Boykott). 

5 Seiter, Arbeitskampfparität, S. 29. 
8 Vgl. oben Fn. 3. 
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sehen Gewerkschaft und Reeder und gehen durchgehend vom Vor-
liegen eines Boykotts, der üblicherweise durch die Aufforderung zur 
Unterlassung des Geschäftsverkehrs mit einem Dritten gekennzeich-
net ist, aus. Jedoch läßt sich auch hier ein breites Spektrum von Be-
gründungsansätzen und systematischen Zuordnungsvarianten der 
Einzelakte ausmachen. Birk8 etwa stellt, in der Sache übereinstim-
mend mit einem früheren Beitrag von Nipperdey9 , auf die Sicht der 
betroffenen Reeder ab, für die sich jeweils der gleiche Effekt - der 
Sperre - einstelle, ob er nun auf freiwilligem Entschluß des Hafen-
arbeitgebers oder auf der Faktizität der Verweigerung der Entladear-
beiten durch die Arbeitnehmer beruhe. Demgegenüber propagiert 
etwa Geffken10 einen eigenständigen Boykottbegriff für den Bereich 
der Seeschiffahrt: dort sei nicht die Verhinderung des Abschlusses 
von Verträgen, sondern die tatsächliche Blockierung des Schiffes ge-
meint. 

Aber auch die Verfechter des Vorliegens eines Boykotts weisen 
innerhalb ihrer eigenen Ausführungen sowie untereinander eine un-
einheitliche systematische Einordnung der Geschehen auf. So ent-
behrt etwa die Frage, wer als Adressat des Boykottaufrufs der Ge-
werkschaft anzusehen ist, einer hinlänglich klärenden Antwort. Birk11 

glaubt den Boykottaufruf als an die Hafenarbeitnehmer als Adres-
saten gerichtet, obgleich diese in keinerlei Vertragsbeziehungen zum 
Reeder stehen und demgemäß diesem gegenüber auch keine Ge-
schäftsverweigerung im engeren Sinne durchführen können. Dem-
gegenüber sieht Wiedemann12 den Hafenarbeitgeber als "in den Boykott 
einbezogen" an, ohne sich jedoch auf diesen als Adressaten des Boy-
kottaufrufs festzulegen. Auch eine exakte Herausstellung der Boykott-
handlung bleibt offen. Säcker13 etwa erblickt sie in der Nichtentladung 
der Schiffe, was die Annahme, hiermit sei die faktische Arbeitsver-
weigerung der Hafenarbeitnehmer gemeint, zumindest nicht aus-
schließt, während zuvor die Boykotthandlung im Kern mit einer 
Geschäftsverweigerung definiert wurde. Ebenfalls nicht frei von Un-
stimmigkeiten ist die Kennzeichnung der Ebene, auf der die Druck-

7 Vgl. oben Fn. 4 (mit Ausnahme von Seiter). 
8 Birk, Rechtmäßigkeit, S. 98 ff., 114. 
9 Nipperdey, Festgabe Küchenhoff, S. 133 (138), der eine andere Wertung 

als "Begriffsspielerei" bezeichnet. Nipperdeys Ausführungen sind allerdings 
vom Bestreben nach dem Festhalten an einem Boykottbegriff geprägt. 

10 Geffken, Seeleutestreik, S. 376. 
11 Birk, Rechtmäßigkeit, S. 98 f., 114. Auch Löwisch, Anm. AR-Blattei, 

Arbeitskampf IV, Entsch. 1, tendiert zu dieser Einordnung. 
12 Wiedemann, Anm. AP Nr. 6 zu § 1 TVG Form, BI. 4. 
13 Säcker, Boykott, S. 10 f. 

2 Binkert 


